
792 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage, 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet der Steuern 

, vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll ' 

CONVENTION 

BETWEEN THE REPUBLIC OF AUS
TRIA AND· THE REPUBLIC OF KOREA 
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE 
TAXATION' AND THE PREVENTION 

. OF FISCAL EVASION WITH RESPECT 
TO T AXES ON INCOME AND ON CAPI

TAL 
The Republic of Austriaand the Republic of 

Korea, 

Desiring to conclude a Convention for the avoid
ance of double taxation andthe prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on income and on 
capital, 

Have agreed as folIows: 

ARTICLE 1 

Personal Scope 

This Convention shall apply to persons who are 
residents of one or both of the Contracting States. 

ARTICLE 2 

T axes Convered 

1. This Convention shall apply to taxes on 
income and on capital imposed on behalf of a Con
tracting State or of its political subdivisions or local 
authorities, irrespective of the manner in which 
they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on in co me 
and on capital all taxes imposed on total income, 
on total capital, or on elements of income or of 
capital, including taxes on gains from the alienation 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER
REICH UND DER REPUBLIK KOREA 
ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBE
STEUERUNG UND ZUR VERHINDE
RUNG DER STEUERUMGEHUNG AUF 
DEM GEBIET DER STEUERN VOM EIN-

KOMMEN UND VOM VERMÖGEN 
Die Republik Österreich und die Republik 

Korea, 

von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Ver
hinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
abzuschließen, 

haben folgendes vereinbart: 

ARTIKEL 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in 
einem Vertrags'Staat oder in bei den Vertragsstaaten 
ansässig sind. 

ARTIKEL 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rüc~sicht auf 
die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines Ver
tragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erho
ben werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Ver
mögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkom
men, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des 
Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, 
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of movable or immovable property,taxes on the 
total amounts of wages or salaries paid by enter
prises, as weil as taxes on capital appreciation. 

3. The existing taxes to which' this Convention 
shall apply are: 

(a) in the case of Korea: 
(i) the income tax; 

(ii) the corporation tax; and 
(iii) the inhabitant tax v.chere charged by ref

eren ce to the income tax ot, the corpora
tion tax (hereinafter referred to as 
"Korean Tax"); 

(b) in the case of Austria: 
(i) the income tax (die Einkommensteuer); 

(ii) the corporation tax (die Körperschaft
steuer); 

(iii) the tax on interest yields (die Zinsertrag
steuer) ; 

(iv) the directors tax (die Aufsichtsratsab
gabe); 

(v) the capital tax (die Vermögensteuer); 
(vi) the tax on property eluding death duties 

(die Abgabe von Vermögen, die der Erb
schaftssteuer entzogen sind); 

(vii) the tax on commercial and industrial 
enterprises, including the tax levied on 
the sum of wages (die Gewerbesteuer 
einschließlich der Lohnsummensteuer) ; 

(viii) the land tax (die Grundsteuer); 
(ix) the tax on agricultural and forestry enter

prises (die Abgabe von land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben); 

x) the contrib1,ltions from agricultural and 
forestry enterprises to the fund for the 
equalization of family burdens (die Bei- . 
träge von larid- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben zum Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen) ; 

(xi) the tax on the value of vacant plots (die 
Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten 
Grundstüc~en) 
(hereinafter referred to as "Austrian 
Tax"). 

4. The Convention shall apply also to any iden
tical or substa6tially similar taxes which are 
imposed after the date of signature of the Conven
ti on in addition to, or in place of, the existing taxes. 
The competent authorities of the Contracting 
States . shall notify each other of any substantial 
changes which have been made in their respective 
taxation laws. 

ARTICLE 3 

General Definitipns 

1. For the purposes of this Convention, unless 
the context otherwise requires: 

einschließlich der' Steuern vom Gewinn aus der 
Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen 
Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der 
Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das 
Abkommen gilt, gehören 

a) in Korea: 
i) die Einkommensteuer; 

ii) die Körperschaftsteuer und 
iii) die im Zusammenhang mit der Einkom

men- oder Körperschaftsteuer erhobene 
Einwohnersteuer (im folgenden als 
"koreanische Steuer" bezeichnet); 

b) in Österreich: 
i) die Einkommensteuer; 

ii) die Körperschaftsteuer ; 

iii) die Zinsertragsteuer ; 

iv) die Aufsichtsratsabgabe ; 

v) die Verm/?gensteuer; 
vi) die Abgabe von . Vermögen, die der Erb

schaftsteuer entzoge~ sind; 

vii) die Gewerbesteuer einschließlich der 
Lohnsummensteuer ; 

viii) die Grundsteuer; 
ix) die Abgabe von land- und forstwirtschaft

lichen Betrieben; 

x) die Beiträge von land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben zum Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen; 

xi) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebau
ten Grundstücken' (im folgenden als 
"österreichische Steuer" bezeichnet). 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern 
gleicher oder im wesentlichen ähnlicher Art, die . 
nach der Unterzeichnung des Abkommens neben 
den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erho
ben werden. Die zuständigen Behörden der Ver
tragsstaaten teilen einander die in ihren Steuerge
setzen eingetretenen wesentlichen Änderungen mit. 

ARTIKEL 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der 
Zusammenhang nicht anderes erfordert, 

792 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 26

www.parlament.gv.at



----------

792 der Beilagen 3 

(a) the term "Korea" means the territory of the 
Republic of Korea including any area adja
cent to the territorial sea of the Republic of 
Korea which, in accordance with interna
tional law, has been or may hereafter be 
designated under the laws of the Republic of 
Korea as an area within which the sovereign 
rights of the Republic of Korea with respect 
to the sea-bed and sub-soiland theirnatural 
resources may be exercised; 

(b) the term "Austria" means the Republic of 
Austria; 

(c) the terms "a Contracting State" and "the 
other Contracting State" me an Korea or Aus
tria as the context requires; 

(d) the term "tax" means Korean tax or Austrian 
tax, as the context requires; 

(e) the term "person" includes an individual, a 
companyand any other body of persons; 

(f) the term "company" means any bodycorpo
rate or any entity which is treated as a body 
corporate for tax purposes; 

(g) the term "enterprise of a Contracting State" 
and "enterprise of the other Contracting 
State" mean, respectively,'an enterprise car
ried on by a resident of a Contracting State 
and an enterprise carried on by a resident of 
the other Contracting State; 

(h) the term "national" means: 
(i) all individuals possessing the nationality 

of a Contracting State; 
(ii) all legal persons, partnerships and asso

ciations deriving their status as such from 
the laws in forte in a Contracting State. 

(i) the term "international traffic" means any 
transport by a ship or aircraft operated by an 
enterprise of a Contracting State, except 
when the ship or aircraft is operated solely 
between places in the other Contratting 
State; 

(j) the term "competent authority" means: 

(i) in the case of Korea, the Minister of Fi
nance or his authorized representative; 

(ii) in the case of Austria, the FederaI Minis
ter of Finance. 

2. As regards the application of the Convention 
by a Contracting State any term not defined therein 
shall, unless the context otherwise requires, have 
the meaning which it has under the law of that 
State concerning the taxes to which the Convention 
applies. 

a) bedeutet der Ausdruck "Korea" das Gebiet 
der Republik Korea einschließlich der an die 
Hoheitsgewässer der Republik Korea angren
zenden Gebiete, die nach dem Recht der 
Republik Korea und in Übereinstimmung mit 
dem Völkerrecht derzeit oder in Zukunft als 
Gebiete bestimmt werden, in denen die Repu
blik Korea Hoheitsrechte hinsichtlich des 
Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes 
sowie ihrer Bodenschätze ausüben darf; 

b) bedeutet der Ausdruck "Österreich" die 
Republik Österreich; 

c) bedeuten die Ausdrücke "ein Vertragsstaat" 
und "der andere Vertragsstaat" , je nach dem' 
Zusammenhang, Korea oder Österreich; 

d) bedeutet der Ausdruck "Steuer", je nach dem 
Zusammenhang, die koreanische oder die 
österreichische Steuer; 

e) umfaßt der Ausdruck "Person" natürliche 
Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

f) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristi
sche Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behan
delt werden; 

g) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines 
Vertragsstaats" und "Unternehmen des ande
ren Vertragsstaats", je nachdem, ein Unter-

. nehmen, das von einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen Person betrieben wird, oder ein 
Unternehmen; das von einer im anderen Ver
tragsstaat ansässigen Person betrieben wird; 

h) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehörige" : 
i) natürliche Personen, die die Staatsange

hörigkeit eines Vertrags staats besitzen; 
ii) juristische Personen, Personengesell

schaften und andere Personenvereinigun
gen, die nach dem in einem Vertragsstaat 
geltenden Recht errichtet worden sind; 

i) bedeutet der Ausdruck "internationaler V er
kehr" jede Beförderung mit einem Seeschiff 
oder Luftfahrzeug, das von einem Unterneh
men eines Vertragsstaats betrieben wird, es sei 
denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird 
ausschließlich zwischen Orten im anderen 
Vertragsstaat betrieben; 

j) bedeutet der Ausdruck "zuständige 
Behörde" : 

i) in Korea: den Finanzminister oder seinen 
bevollmächtigten Vertreter; 

ii) in Österrei.ch: den Bundesminister für 
Finanzen. 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch 
einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang 
nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht 
definierte Ausdruck' die Bedeutung, die ihm nach 
dem Recht dieses Staates über die Steuern 
zukommt, für die das Abkommen gilt. 

2 
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ARTICLE4 

Resident 

1. Für the purposes of this Convention, the term 
"resident of a Contracting State" me ans any person 
who, under the laws of that State, is liable to tax 
therein hy reason of 'his domicile, residence, place 
of head or main office, place of management or 
any other criterion of a similar nature. But this term 
does not inelude any person who is liable to tax in 
that State in respect only of income from sources in 
that State or capital situaied therein. 

2. Where by reason of the provisions of para
graph 1 an individual is a resident of both Con
tracting States, then his status shall be determined 
as folIows: 

(a) heshall be deemed to be a resident of the 
State in which he has a ,permanent horne 
available to hirn; if he has a permanent' horne 
available to hirn in both States, he shall be 
deemed to be a resident of the State with 
which his personal and economic relations are 
eloser (centre of vital interests); 

c (b) if the State in which he has his centre of vital 
interests cannot be determined, or if he has 
not a permanent hom~ available to hirn in 
either State, he shall be deemed to be a resi
dent of the State in which he has an habitual 
abode; 

(c) if he has an habitual abode in both States or 
in neither of them, he shall be deemed to be a 
residentof the State of which he is anational; 

(d) if he is anational of both States or of neither 
of them, the competent authorities of the 
Contracting States shall endeavour to settle 
the question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of para
graph 1 a person other than an individual is a resi
dent of both Contracting States, then it shall be 
deemed to be a resident of the State in which its 
place of effective management is situated. In case of 
doubts the competent authorities of the Contract
ing St-ates shall settle the question by mutual agree
ment. 

ARTICLES 

Permanent Establishment 

,1. For the purposes of this Convention, the term 
"permanent establishment" means a fixed place of 
business through which the business of an enter
prise is wholly or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" ineludes 
especially: 

(a) a place of management, 
(b) a branch, 

ARTIKEL 4 

Ansässige Person 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der 
Ausdruck "eine in einem Vertrags staat ansässige 
Person" eine Person, die nach dem Recht dieses 
Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres 
ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Hauptnie
derlassung, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder 
eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig 
ist. Der Ausdruck umfaßt jedoch nicht eine Person, 
die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen 
in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem 
Vermögen steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in 
beiden Vetragsstaaten anSässig, so gilt folgendes: 

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in 
dem sie über eine ständige Wohnstätte ver
fügt; verfügt sie in beidenStaaten über eine 
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
Staat ansässig, zu dem sie die engeren persön
lichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen); 

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem 
Staat die PerSon den Mittelpunkt ihrer
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in kei
nem der Staaten über eine ständige Wohn
stätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in 
dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, 
so gilt sie als in dem Staat anSässig, dessen 
Staatsangehöriger sie ist; 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Ver
tragsstaaten oder keines der Vertragsstaaten, 
so werden sich die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten bemühen, die Frage in gegen
seitigem Einvernehmen zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürli
che Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
gilt sie als in dem Staat ansässig, in ,dem sich der 
Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 
In Zweifelsfällen regeln die zuständigen Behörden 
der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem Ein
vernehmen. 

ARTIKELS 

Betriebstätte 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der 
Ausdruck "Betriebsstätte" eine feste Geschäftsein
richtung, durch die die Tätigkeit eines Unterneh
mens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfaßt insbe
sondere: 

a) einen. Ort der Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
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(c) an office, 
(d) a factory, 
(e) a workshop, and 
(f) a mine, an oil or gas weil, a quarry or any 

other place of extraction of natural resources. 

3. A building site or construction .or installation 
project constitutes a permanent establishment dnly 
if it lasts more than twelve months. 

4. Notwithstanding the preceding provis,ions of 
this Article, the term "permanent establishment" 
shall be deemed not to include: 

(a) the use of facilities solely for the purpose of 
storage, display or delivery of goods or mer
chandise belonging to the enterprise; 

(b) the maintenance of a stock of goods or mer
chandise belonging to the enterprise solely for 
die purpose of storage, display or delivery; 

(c) themaintenance of a stock of goods or mer
chandise belonging to the enterprise solely for 
the purpose of processing by' another enter
prise; 

(d) the maintenance of a fixed place of business 
solely for the purpose of purchasing goods or 
merchandise or of collecting information, for 
the enterprise ; 

(e) the maintenance of a fixed place of business 
solely for the purpose of carrying on, for the 
enterprise, any other activity of apreparatory 
or auxiliary character; 

(f) the maintenance of a fixed pi ace of business 
solely for any combination of. activities men
tioned in subparagraphs a) to e), provided 
that the overall activity of the fixed place of 
business resulting from this combination is of 
apreparatory or auxiliary character. 

5. Notwithstanding the provisions -of para
graphs 1 and 2, where a person - other than an 
agent of an independent status to. whom para
graph 6 applies - is acting on behalf of an enter
prise and has, and habitually exercises, in a Con
tracting State an authority to conclude contracts in 
the name of the' enterprise, that enterprise shall be 
deemed to have a permanent establishment in that 
State in respect of any activities which that person 
undertakes for the enterprise, unless the activities 
of such person are limited to those .mentioned in 
paragraph 4 which, if exercised through a fixed 
place of business, would not make this fixed place 
of business a permanent establishment under the 
provisions of that paragraph. 

6. An enterprise shall not be deemed to have a 
permanent establishment in a Contracting State 
merely because it carries on business in that State 

c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, 
e) eine Werkstätte und 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, 

einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur 
dann eine Betriebsstätte, wenn ihre D.auer zwölf 
Monate überschreitet. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen 
dieses Artikels gelten nicht als Betriebsstätten : 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lage
rung, 'Ausstellung oder Auslieferung von 
Gütern oder Waren des Unternehmens 
benutzt werden; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unter
nehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten 
werden; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unter
nehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden; durch ein anderes Unter
nehmen bearbeitet oder verarbeitet zu wer
den; 

cl) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen Güter oder Waren ein
zukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen andere Tätigkeiten aus
zuüben, die vorbereitender Art sind oder eine 
Hilfstätigkeit darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
mehrere der unter den lit. abis e genannten 
Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, daß 
die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der 
festen Geschäftseinrichtung vorbereitender 
Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

(5) Ist eine Pe~son - mit Ausnahme eines unab
hängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 - für 
ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Ver
tragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unterneh
mens Verträge abzuschließen, und übt sie die V 011-
macht dort gewöhnlich aus, so wird das Unterneh
men ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, 
als habe es in diesem Staat für alle von der Person 
für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine 
Betriebsstätte, es sei d~nn, diese Tätigkeiten 
beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten 
Tätigkeiten, die; würden sie durch eine feste 
Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung 
nach dem genannten Absatz nicht zu einer 
Betriebsstätte machen. . 

(6) Ein Unternehmen wird nicht scho" deshalb 
so behandelt, als habe es eine Betriebsstätte in 
einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit 
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through a broker, general comrriission agent or any 
other agent of an 'independent status, provided that 
such persons are acting in the ordinary course of 
their business, 

7. The fact that a company which is a resident of 
a Contracting State controls or is~controlled by a 
company which is a resident of the other Contract
ing State, or which carries on business in that other 
State (wh ether through a permanent establishment 
or otherwise), shall not of itself constitute either 
company a permanent establishment of the other. 

ARTICLE6 

Income from Immovable Property 

1. Incomederived by a resident of a Contracting 
State fromimmovable property (including income 
from agriculture or forestry) situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. The term "immovable property" shall have the 
meaning which it has under the law of the Con
tracting State in which the property in question is 
situated. The term shall in any case include prop
erty accessory to immovable property, livesto.ck and 
equipment used in agriculture and forestry, rights 
to which the provisions of general law respecting 
landed property apply, usufruct of immovable pro
perty and rights to variable or fixed payments as 
consideration' for the working' of, or the right to 
work, mineral deposits, sources and other natural 
resources; ships and aircraftshall not be regarded 
as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to 
income derived from the direct use, letting, oruse 
in any other form of immovable property. 

4. The provisions of paragraphs1 and 3 shall also 
apply to the income from immovable property of an 
enterprise and to income Jrom immovable property 
used for the performance of independent personal 
services. 

ARTICLE 7 

Business Profits 

1. The profits of an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in tha~ State unless the 
enterprise carries on business in the omer Contract
ing State through a permanent establishment situ
ated therein. If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the profits. of the enterprise may be taxed 
in the other State but only so much of them as is 
attributable to that permanent establishment. 

durch einen Makler, Kommissionär oder einen 
anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern 
diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen 
Geschäftstätigkeit handeln. 

(7) Allein dadurch, daß eine in einem Vertrags
staat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht 
wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder 
dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf 
andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der 
beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der ande
ren. 

ARTIKEL 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben)bezieht, das im anderen 
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" 
hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des 
Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen 
liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zube
hör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende 
und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, die. Rechte, für die die Vorschriften des 
Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungs

. rechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte 
auf veränderliche oder feste Vergütungen für die 

. Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von 
Mineralvorkommen, Quellen und anderen Boden
schätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht 
als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittel
baren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbewegli
chen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Ein
künfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unter
nehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem 

. Vermögen, das der Ausübung einer selbständigen 
Arbeit dient. 

ARTIKEL 7 

UnternehEnensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertrags
staats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, das Unternehmen übi seine Tätigkeit 
im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 
Betriebsstätteaus. Übt das Unternehmen seine 
Tätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die 
Gewinne des Unternehmens im anderen Staat 
besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser 
Betriebsstätte zugerechnet werden können. 
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2. Subject to the provisions of paragraph 3 where 
an enterprise of a Contracting State carries on busi
ness in the other Contracting State through a per
manent establishment situated therein, there shall in 
each Contracting State be attributed to that perma
nent establishment the profits which it might be 
expected to make if it were a distinct and separate 
enterprise engaged in the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dealing 
wholly independently with the enterprise of which 
it is a permanent establishment. 

3. In determining the profits of a permanent 
establishment, there shall be allowed as deductions 
expenses which are incurred for the purposes of the 
permanent establishment, in du ding executive and 
general administrative expenses so incurred, 
whether in the State in which the permanent estab
lishment is situated or elsewhere. 

4. No profits shall be attributed to a permanent 
establishment by reason of the mere purehase by 
that permanent establishment of goods or merchan
dise for the enterprise. 

5. For the purposes of the preceding paragraphs, 
the profits to be attributed to the permanent estab
lishment shall be determined by the same method 
year by year unless there i5 good and sufficient rea
son tothe contrary. 

6. Where profits indude items of income which 
are dealt with separately in other Articles of this 
Convention, then the provisions of those Artides 
shall not be affected by the provisions of this Arti
de. 

7. The term "profits" as used in this Artide 
indudes the profits derived by any partner from his 
participation in a partners hip and, in the 'case of 
Austria, from a participation in a sleeping partner
ship (Stille Gesellschaft) created under Austrian 
law.' 

ARTICLE 8 

Shipping and Air Transport 

1. Profits of an enterprise of a Contracting State 
from the operation of ships or aircraft in interna
tional traffic shall be taxable only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply 
to profits derivesi from the participation in a pool, a 
joint business or an international operating agency. 

3. In respect of the operation of ships or aircraft 
in international traffic carried on ,by an enterprise 
of a Contracting State, that enterprise,'if an enter
prise oJ Austria, shall also be exeJJ;lpt from the vatue 
added tax in Korea and, if an enterprise ofKorea, 
shall also be exempt from any tax similar to the 
value added tax in Korea which may hereafter be 
imposed in Austria. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine 
dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbe
haltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat die
ser Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die sie 
hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder 
ähnliche Tätigkeit unter gleichen. oder ähnlichen 
Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausge
übt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, 
dessen Betriebsstätte sie' ist, völlig ,unabhängig 
gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer 
Betriebsstätte werden die für diese Betriebsstätte 
enstandenen Aufwendungen, einschließlich der 
Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungs
kosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie 
in dem Staat, in dem die Betriebsstätte liegt, oder 
anderswo entstanden sind. ' 

(4) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern 
oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(5) Bei der Anwendung der ~orstehenden 
Absätze sind die der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu erIJ}itteln, es 
sei denn, daß ausreichende Gründe dafür bestehen, 
anders zu verfahren. 

, (6) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, di~ in 
anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel 
durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht: 
berührt. 

(7) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Gewinne" umfaßt auch Gewinne eines Gesell
schafters aus seiner Beteiligung an einer Personen
gesellschaft und im Fall Österreichs aus der Beteili
gung an einer stillen Gesellschaft des österreichi
schen Rechts. 

ARTIKEL 8 

Schiffahrt und Luftfahrt 

(1) Gewinne eines U nternehme~s eines Vertrags
staats aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luft
fahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen nur 
in diesem Staat besteuert werden; 

(2) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Betei
ligung an einem, Pool, einer Betriebsgemeinschaft 
oder einer interQationalen Betriebsstelle. 

(3) In bezug auf den Betrieb von Seeschiffen und 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr durch 
ein Unternehmen eines Vertragstaats, sind österrei
chische Unternehmen auch von der Mehrwert
steuer in Korea und koreanische Unternehmen von 
allen Steuern' befreit, idie derzeit oder künftig in 
Österreich erhoben werden und der koreanischen 
Mehrwertsteuer entsprechen. 

3 
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ARTICLE 9 

Associated Enterprises 

Where 
(a) an enterprise of a Contracting State partici

pates directly or indirectly in the manage
ment, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or 

(b) the same persons participate directly or indi
rectly in the management, control or capital 
of an enterprise of a Contracting State and an 
enterprise of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial or 
financial relations whith differ from those· which 
would be made between independent enterprises, 
then any profits which would, but for those condi
tions, haveaccrued to one of the enterprises, but, 
by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise 
and taxed accordingly. 

ARTICLE 10 

Dividen(fs 

1. Dividends paid by a company which is a resi
dent of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other 
State. 

2. However, such dividends mayaIso be taxed in 
the Contracting State of which the company paying 
the dividends is a resident and according to the 
laws of that State, but if the recipient is the benefi
cial owner of the dividends the tax so charged shall 
not exceed: 

Ca) 10 per cent of the gross amount of the divi
dends if the beneficial owner is a company 
(other than a partnership) which holds 
directly at least 10 per cent of the capital of 
the companypaying the dividends; 

eb) 15 per cent of the gross amount of the divi-
dends in all other cases. 

This paragraph shall not affect the taxation of the 
company in respect of the profits out of which the 
dividends are paid. 

3. The term "dividends" as used in this Article 
means income from shares, "jouissance" shares or 
"jouissance" rights, mining shares, founders' shares 
or other rights, not being debt-claims, participating 
in profits, as weIl as income from other corporate 
rights which is subjected to the same taxation treat
ment as income from shares by the laws of the State 
of which the company making the distribution is a 
resident. 

ARTIKEL 9 

Verbundene Unternehmen 

Wenn 
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmit

telbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, 
der Kontrolle oder dem Kapital eines Unter
nehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt 
ist oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittel
bar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle 
oder dem Kapital eines Unternehmens eines 
Vertragsstaats und eines Unternehmens des 

. anderen Vertragsstaats beteiligt sind 
u!\d in diesen Fällen die beiden Unternehmen in 
ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehun
gen an vereinbarte oder -auferlegte Bedingungen 
gebunden sind, die von denen abweichen, die unab
hängige Unternehmen miteinander vereinbaren 
würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt 
hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt 
hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerech
net und entsprechend besteuert werden. 

ARTIKEL 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Gesellschaft an eine im anderen Vertrags
Staat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen 
Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem 
Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach -d~m Recht dieses 
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, 
wenn der Empfänger der Dividenden der Nut
zungsberechtigte ist, nicht übersteigen: 

a) 10 vom Hundert des Bruttobetrages der Divi
denden, wenn der Nutzungsberechtigte eine 
Gesellschaft (jedoch keine Personengesell
schaft) ist, die unmittelbar über mindestens 10 
vom Hundert des Kapitals der die Dividen
den zahlenden Gesellschaft verfügt; 

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Divi-
denden in allen anderen Fällen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der 
Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus denen 
die Dividenden gezahlt werden. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Grün
deranteilen . oder anderen Rechten - ausgenom
men Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie 
aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Ein
künfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die 
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Ein
künften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 
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4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the divigends, being 
a resident of a Contracting State, carries on busi
ness in the other Contracting State of which the 
company paying the dividends is a resident, 
through a permanent establishment situated therein 
and the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with such perma
nent establishment. In such case the provisions of 
Article 7 shall apply. 

5. Where a company which is a resident of a 
Contracting State derives profits or income from 
the other Contracting State, that other State may 
not impose any tax on the dividends paid by the 
company, except insofar as such dividends are paid 
to a resident of that other State or insofar as the 
holding in respect of which the dividends are paid 
is effectively conne~ted with a permanent establish
ment in that other State, 'nor subject the company's 
undistributed profits to a tax on the company's 
undistributed profits, even if the dividends paid or 
the undistributed profits consist wholly or partly of 
profits or income arising in such other State. 

ARTICLE 11 

Interest 

1. Interest arising in a Contracting State and paid 
to a resident of the other Contracting State may be 
taxed in that other State., 

2. However, such interest mayaiso be taxed in 
the Contracting State in which it arises .an accord
ing to the laws Qf that State, but iE the recipient is 
the beneficial owner of the interest the tax so 
charged shall not exceed 10 per cent of the gross 
amount of the interest. ' 

3. N otwithstanding the provISIons of para
graph 2, 

(a) Interest arising in a Contracting State and 
received by the Government of the other 
Contracting State including a political subdi
vision or a local authority thereof or the cen
tral bank of that other Contracting State shall 
be taxable only in that other Contracting 
State. 

(b) Interest arising in a Contracting State in 
respect of loans or credits made or guaran
teed, 

in the case of Korea, by the Export Import 
Bank of Korea; 
in the case of Austria by the Österrei
chische Kontrollbank Aktiengesellschaft; 

and paid to a resident of the other Contract
ing Staie shall be taxable only in that other 
State. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut
zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem 
die die Dividenden zahlende Gesellschaft anSässig 
ist, eine gewerbliche'Tätigkeit durch eine dort gele
gene Betriebsstätte ausübt und die Beteiligung, für 
die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Arti
kel 7 anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat 
weder die von der Gesellschaft gez'ahlten Dividen
den besteuern, es sei denn, daß diese Dividenden an 
eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt 
werden oder daß die Beteiligung, für die die Divi
denden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im 
anderen Staat gelegenen Betriebsstätte gehört, 
noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst 
wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtaus
geschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im 
anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften 
bestehen. 

ARTIKEL 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen 
u~d an eine im anderen Vertragsstaat anSässige 
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Ver
tragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht 
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf 
aber, wenn der Empfänger der Zinsen der Nut
zungsberechtigte ist, 10 vom Hundert des Bruttobe
trages der Zinsen nicht übersteigen. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen 

a) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen 
und von der Regierung des anderen Vertrags
staats, einschließlich seiner Gebietskörper
schaften oder der Zentralbank des anderen 
Vertragsstaats, bezogen werden, nur in die
sem anderen Vertragsstaat besteuert werden; 

b) aus einem Vertragsstaat stammende Zinsen 
für Forderungen oder Kredite, die in Korea 
von der Koreanischen Export-Import Bank, 
in Österreich von der österreichischen Kon
trollbank Aktiengesellschaft finanziert oder 
gesichert werden, und die einer im anderen 
Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt wer
den, nur in diesem anderen Staat oesteuert 
werden; 

---------

792 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 26

www.parlament.gv.at



10 792 der Beilagen 

(c) Interest paid in connection with the sale on 
credit of any industrial, commercial or scien
tific equipment, or paid in connection with 
the sale on credit of any merchandise by one 
enterprise to another enterprise shall be tax
able only in the Cofitracting State of which 
the beneficiary is aresident. -

4. The term "interest" as used in this Article 
means income from debt claims of every kind 
whether or not secured by mortgage and whether 
or not carrying a rightto participate in the debtor's 
profits, and in particular, incomefrom government 
securities and income from bonds or debentures, 
including premiums and prizes attaching to such 
securities, bonds or debentures. 

5. The provisions of paragraphs 1, 2. and 3 shall 
not, apply if the beneficial owner of the interest, 
being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State in which the 
interest arises, through a permanent establishment 
situated therein and the debt claim in respect of 
which the interest is paid is effectively connected 
with such permanent establishment. In such case 
the provisions of Article 7 shall apply. 

6. Interest shall de deemed to arise in a Contract
ing State when the payer is that State itself, a politi
cal subdivision, a local authority or a resident of 
that State. Where, however, the person paying the 
interest, whether he is a resident of a Contracting 
State or not, has in a Contracting State a perma
nent establishment in connection with which the 
indebtedness on which the interest is paid was 
incurred, and such interest is borne by such perma
nent establishment, then. stich interest shall be 
deemed to arise' in the 'State in which permanent 
establishment is situated. . 

7. Where, by reason of' a special relationship 
betwe,en the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the 
amount of the interest, having· regard to the debt
claim for which it is paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the' provisions of this Article shall 
apply only to the last~meniioned amount. In such 
case, the. excess part of the payments shall remain 
taxable according to the .laws of each Contracting 
State, due regard being had to the other provisions 
of this Convention. 

ARTICLE 12 

Royalties 

1. Royalties arising in a COIlMacting State and 
paid to a resident of the other Contraeting State 
may be taxed in that other State. 

c) Zinsen, die für Kreditkäufe von gewerblichen, 
kaufmännischen oder wissenschaftl(chen Aus
rüstungsgegenständen oder in Verbindung 
mit Kreditkäufen von Handelswaren von 
einem Unternehmen an ein anderes Unter
nehmen gezahlt werden, nur in dem Vertrags
staat besteuert werden, in dem der Nutzungs
berechtigte ansässig ist. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Zinsen" bedeutet Einkünfte aus Forderungen 
jeder Art, auch wenn die Forderungen durch 
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit 
dner Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausge
stattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffent
lichen Anleihen und aus Obligationen, einschließ
lich der damit verbundenen Aufgelder und der 
Gewin.ne aus Losanleihen. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwen
den, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus 
dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Tätig
keit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt 
und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt wer
den, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehört. In 
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertrags
staat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat 
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine 
in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Zinsen, öhne Rücksicht darauf, ob er 
in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in 
einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte und ist die 
Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für 
Zwecke der Betriebsstätte eingegangen worden und 
trägt die Betriebsstätte die Zinsen, so gelten die 
Zinsen als aus dem Staat stammend, in dem die 
Betriebsstätte liegt. 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem 
Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen 
und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an 
der zugrunde liegenden Forderung, den Betrag, 
den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne 
diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser 
Artikel nur auf den letzteren Betrag .angewendet. In 
diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen die
ses Abkommens besteuert werden. 

ARTIKEL 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertrags staat 
stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im ande
ren Staat besteuert werden. ' 
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2. However, such royalties mayaIso be taxed in 
the Contracting State in which they arise and 
according to the laws of that Stare, but if the reci
pient is the beneficial owner of the royalties the tax 
so charged shall not exceed 10 per cent of the gross 
amount of the royalties. 

3. The term "royalties" as used in this Article 
, means payments of any kind received as a consider-' 
ation for the use of, or the right to use, any copy
right of literary, artistic or scientific work including 
cinernatograph films, any patent, trade mark, 
design or model, plan, secret formula or process, or 
for the use of, or the right to use, industrial, com
mercial, or scientific equipment, or for information 
concerning industrial, commercial or scientific 
expenence. 

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the royalties, being 
a resident of a Contracting State, carries on busi
ness in the other Contracting State in wh ich the 
royalties arise, through a permanent establishment 
situated therein and the right or property in respect 
of which the royalties are paid is effectively con
nected with such permanent establishment. In such 
case, the provisions of Article 7 sliall apply. 

5. Royalties shall be deemed to arise' in a Con
tracting State when the payer is that State itself, a . 
political subdivision, a local authority or a resident 
of that State. Where, however, the person paying 
the royalties, whether he is a resident of a Con
tracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment in connection with which 
the liability to pay the royalties was incurred, and 
such royalties are borne by such permanent estab~ 
lishinent, then such royalties shall be deemed to 
arise in the State in which the permanent establish
ment is situated. 

6. Where, by 'reason of a special relations hip 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the 
amount of the royalties, having regard to the use, 
right or information for which they are paid, 
exceeds the amount which would have been agreed 

- upon by the payer and the beneficial owner in the 
absence of such relationship, the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In such case, the excess part of the pay
ments shall remain taxable according to the laws of 
each Contracting State, due regard being had to 
the other provisions of this Convention. 

ARTICLE 13 

Capital' Gains 

1. Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of immovable property 

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in 
dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber, wenn der Empfänger der Lizenzgebüh
ren der Nutzungsberechtigte ist, 10 vom Hundert 
des Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht über
steigen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder 
Art, die für die Benutzung oder fiir das Recht auf 
Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen ,oder wissenschaftlichen Werken, 
einschließlich kinematographischer Filme, von 
Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plä
nen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für 
die Benutzung oder das Recht auf Benutzung 
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftli
cher Erfahrungen gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 ,und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut
zungsberechtigte im anderen Veitragsstaat, aus 
dem die Lizenzgebühren stammen, eine gewerbli
che Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebs
stätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, 
für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tat
sächlich zu dieser Betriebsstätte gehören. In diesem 
Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem 
Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldne'r die
ser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften 
oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat 
aber p.er Schuldner der Lizenzgebühren ohne 
Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat 
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine 

. Betriebsstätte, für die die Verpflichtung zur Zah
lung der Lizenzgebühren eingegangen worden ist, 
und trägt die Betriebsstätte die Lizenzgebühren, so 
gelten die Lizenzgebühren als aus dem Vertrags
staat stammend, in dem die Betriebsstätte liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem 
Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen 
und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, ge
messen an der zugrunde liegenden Leistung, den 
Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter 
ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird 
dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag ange
wendet. In diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats 
und unter Berücksichtigung der anderen Bestim
mungen dieses Abkommens besteuert werden. 

ARTIKEL 13, 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus der Veräußerung unbewegli-
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referred to in Article 6 and situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. Gains from the alienation of movable property 
forming part of the business property of a perma
nent establishment which an enterprise of a Con
tracting State hasin the other Contracting State, 
including such ,gains from the alienation of such a 
permanent establishment (alone or with the whole 
enterprise), may be taxed in that other State. 

3. Gains from the alienation of ships of aircraft 
operated in international traffic or movable prop
erty pertaining to the operation of such ships or air
craft shall be taxable only in the Contracting State 
of which the enterprise is aresident. ' 

4. Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of shares in a company 
which 'is a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State, if the resident 
holds or held, at anytime during the previous two 
years, more than 25 per cent of capital in the com
pany. But the tax so charged shall not exceed 10 
per cent of such gains. 

5. Gains' from the alienation of any property 
other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 
4 shall be taxable only in the Contracting State of 
which the alienator is a resident. 

ARTICLE 14 

Independent Personal Services 

1. Income derived by a resident of a Contracting 
State in respect of professional services or other 
activities of an independent character shall be tax
able only in that State except in the following cir
cumstances, when such income may be taxed in the 
other Contracting State: 

(a) if the recipient is present in the other Con
tracting State for aperiod or periods amount
ing to or exceeding in the aggregate 183 days 
in the taxable year concerned; 'or 

(b) if the remuneration is paid by a resident of 
that other Contracting State or is borne by a 
permanent establishment situated in that 
other Contracting State. 

2. The term "professional services" includes 
especially independent scientific, literary, artistic, 
educational or teaching activities as weil as the 
independent activities of physicians, lawyers, 
engineers, architects, dentists and accountants. 

3. Subject to the provisions of Article 12, the pro
, visions of paragraphs 1 and 2 of this' Article shall 

chen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, 
das im anderen Vertrags staat liegt, dürfen im ande
ren Staat besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen 
Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebs
stätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
i!l1 anderen Vertragsstaat hat, einschließlich derar
tiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer sol-

, chen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen 
Unternehmen) erzielt werden, düden im anderen 
Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschif
fen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen 
Verkehr betrieben werden, und von beweglichem 
Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 
Luftfahrzeuge dient, düden riur in dem Vertrags
staat besteuert werden, in dem das Unternehmen 
ansässig ist. 

, (4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus der Veräußerung von Aktien 
einer im anderen Vertrags staat ansässigen Gesell
schaft bezieht, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden, wenn die ansässige Person irgendwann 
innerhalb der zwei vorangehenden Jahre zu mehr 
als 25 vom Hundert an der Gesellschaft beteiligt 
war. Die Steuer darf aber 10 vom Hundert der Ver
äußerungsgewinne nicht übersteigen. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den 
Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten Vermögens 
dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem der Veräußerer ansässig ist. 

ARTIKEL 14 

Selbständige Arbeit 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus 
sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen 
nur in diesem Staat besteuert werden; bei Vorliegen 
nachstehender Voraussetzungen dürfen solche Ein
künfte im anderen Vertragsstaat besteuert werden: 
. a) wenn der Empfänger sich im anderen Ver

tragsstaat insgesamt mindestens 183 Tage 
. während des betreffenden Steuerjahres auf
hält oder 

b) wenn die Vergütung von einer im anderen 
, Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt oder 

von einer im anderen Vertragsstaat gelegenen 
Betriebsstätte getragen wird. 

(2) Der. Ausdruck "freier Beruf" umfaßt insbe
sondere die selbständig ausgeübte wissenschaftli
che, literarische, künstlerische, erzieherische öder 
unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige 
Tätigkeit der Ärzte,. Rechtsanwälte, Ingenieure, 
Architekten, Zahnärzte und Buchsachverständigen. 

(3) Vorbehaltlich des Artikels 12 sind die 
Absätze 1 und 2 dieses Artikels nach Maßgabe des 
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apply, according to provisions of domestic tax laws 
of a Contracting State, to income derived by an 
enterprise as a consideration for the furnishing of 
professional services, as scientific activities or activ
ities of lawyers, engineers, architects, dentists or 
accountants, of its employees· and other personnel. 

ARTICLE 15 

Dependent Personal Services 

.1. Subject to the provisions of Artides 16, 18, 19 
and 20, salaries, wages and other similar remunera
tion derived by a resident of a Contracting State in 
respect of an employment shall be taxable only in 
that State unless the employment is ecercised in the 
other Contracting State. If the employment is so 
exercised, such .remuneration as is derived there
from may be taxed in that other State. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph 1, remuneration derived by a resident of a 
Contracting State in respect of an employment 
exercised in the other Contracting State shall be 
taxable only in the first-mentioned State if: 

(a) the recipient is present in the other State for a 
period or periods not exceeding in the aggre
gate 183 days in the fiscal year concerned; 
and 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, 
an employer who is not a resident of the other 
State; and 

(c) the remuneration ist not borne by a perma
nent establishment or a fixed base which the 
employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of 
. this Artide, remuneration derived in respect of an 
employment exercised aboard a ship or aircraft 
operated in international traffic by an enterprise of 
a Contracting State, shall be taxable only in that 
State. 

ARTICLE 16 

Directors' Fees 

Directors' fees and other similar payments 
derived by a resident of a Contracting State in his 
capacity as a member of the board of directors of a 
company which ist a resident of the other Contract
ing State may be taxed in that other Contracting 
State. 

ARTICLE 17 

Artistes and Athletes 

1. Notwithstanding the provisions of Artic1es 14 
and 15, income derived by a resident of a Contract
ing State as an entertainer, such as a theatre, 
motion picture, radio or television artiste, or a 

innerstaatlichen SteuerreChts eines Vertragsstaats 
auf Einkünfte anzuwenden, die ein Unternehmen 
als Entgelt dafür erzielt, daß es durch seine Ange
stellten freiberufliche Leistungen, wie wissenschaft
liche Tätigkeiten oder Leistungen von Rechtsan
wälten, Ingenieuren, Architekten, Zahnärzten oder 
Buchsachverständigen, erbringt. 

ARTIKEL 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18, 19 und 20 
dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, 
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem 
Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird 
im anderen Vertragsstaat ausgeübt. -Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Ver
gütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Abs;1tzes 1 dürfen Vergütun
gen, die eine in einem Vertragssta~t ansässige Per
son für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte 
unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenann
ten Staat besteuert werden, wenn 

a) der Empfänger sich im anderen Staat insge
samt nicht länger als 183 Tage während des 
betreffenden Steuerjahres aufhält und 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder 
für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der 
nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nü:ht von einer Betriebs
stätte oder einer festen Einrichtung getragen 
werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat 
hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen 
dieses Artikels dürfen Vergütungen für unselbstän
dige Arbeit an Bord eines Seeschiffes oder Luft
fahrzeuges, das von einem Unternehmen eines Ver
tragsstaats im internationalen Verkehr betrieben 
wird, nur in diesem Staat besteuert werden. 

ARTIKEL 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen 
und ähnliche Zahlungen, die eine in einem Ver
tragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als 
Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats einer 
Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert wer
den. 

ARTIKEL 17 

Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet der Artikel i4 und 15 dürfen Ein
künfte, die eine in einem Vertragsstaat anSässige 
Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rund
funk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als 
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musician, O'r asan athlete, frO'm his persO'nal activi
ties as such. exercised in the O'ther CO'ntracting 
State, may be taxed in that O'ther State. 

2. WhereincO'me inrespect O'f persO'nal activities 
exercised by an entertainer O'r an athlete in his 
capacity as such accrues nO't tO' the entertainer O'r 
athlete hirns elf but tO' anO'ther persO'n, thatincO'me 
may, nO'twithstanding the prO'visiO'ns O'f Artieles 7, 
14 and 15, be taxed in the CO'ntracting State in 
which the activities O'f the entertainer O'r athlete are 
exercised. 

ARTICLE 18 

Pensions 

Subject tO' the prO'visiO'ns O'f paragraph 2 O'f Arti
ele 19, pensiO'ns and O'ther similar remuneratiO'n 
paid tO' aresident O'f a CO'ntracting State in cO'nsid
eratiO'n of past employment shall be taxable only in 
that State. 

ARTICLE 19 

Government Service 

1. (a) Remuneration, O'ther than a pension, paid 
by a Contracting State or a pO'litical sub~ 
division or a IO'cal authO'rity thereof to an 
individual in respect of services rendered 
to that State or subdivisiO'n or authority 
shall be taxitble only in that State. 

(b) However, such remuneration shall be tax
able only in the other Contracting State if' 
the services are rendered in that State and 
the individual is a resident of that State 
who: 
(i) is anational O'f that State; or 

(ii) did not become a resident O'f that 
State solely for the purpose of render
ing the services. 

2. (a) Any pension paid by, or out of funds 
created by, a Contracting State or a pO'liti
cal subdivisiO'n or a local authority thereO'f 
to an individual in respect of services ren
dered to that State O'r sub division or 
authority shall be taxable only in that 
State. 

(b) However, such pension shall be taxahle 
O'nly in the other Contracting State if the 
individual is a resident of, and anational 
of, that State. 

3. The provisions of Artiele 15, 16 and 18 shall 
apply to remuneration and pensiO'ns in respect of 
services rendered in connection with a business car
ried on by a' Contracting State or a political subdi
vision or a local authority thereof. 

Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persön
lich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert' werden. . 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künst
ler O'der Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit nicht dem, Künstler oder 
Sportler selbst, sondern einer anderen PersO'n zu, sO' 
dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 
und 15 in dem Vertrags staat besteuert werden, in 
dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit aus
übt. 

ARTIKEL 18 

Ruhegehälter 

V O'rbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 dürfen 
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer 
in einem Vertragsstaat ansässigen PersO'n für frü
here unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in 
diesem Staat besteuen werden. 

ARTIKEL 19 

Öffentlicher Dienst 

(1) a) Vergütungeri, ausgenO'mmen Ruhegehäl
ter, die vO'n einem Vertragsstaat oder 
einer seiner Gebietskörperschaften an 
eine natürliche PersO'n für die diesem 
Staat oder der Gebietskörperschaft gelei
steten Dienste gezahlt werden, dürfen 
nur in diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Vergütungen dürfen jedoch nur im \ 
anderen Vertragsstaat besteuert werden, 
wenn die Dienste in diesem Staat geleistet 
werden und die natürliche PersO'n in die-
sem Staat ansässig ist und 
i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist 

O'der 
ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem 

Staat ansässig gewO'rden ist, um die' 
Dienste zu leisten. 

(2) a) Ruhegehälter, die vO'n einem Vertrags
staat oder einer seiner Gebietskörper
schaften oder aus einem vO'n diesem Staat 
O'der der Gebietskörperschaft errichteten 
Sündervermögen an eine natürliche Per
son für die diesem Staat O'der der Gebiets
körperschaft geleisteten Dienste gezahlt 
werden, dürfen nur in diesem Staat 
besteuert werden. I 

b) Diese Ruhegehälter dürfen jedO'ch nur im 
anderen Vertragsstaat besteuert werden, 
wenn die natürliche PersO'n in diesem 
Staat ansässig ist und ein Staatsangehöri
ger dieses Staates ist. 

(3) Auf Vergütungen und Ruhegehälter für 
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer 
gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats O'der 
einer seiner Gebietskörperschaften erbracht wer
den, sind die Artikel 15, 16 und 18 anzuwenden. 
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4. The provisions of panigraphs 1 and 2 of this 
. Article shall likewise apply in respect of remunera
tion or pensions paid, in the case of Korea, by the 
Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea, 
the Korea Exchange Bank and the Korea T rade 
Promotion Corporation and, in the case of Austria, 
in respect of remuneration or pensions paid to the 
Austrian Foreign Trade Commissioner for Korea 

. and to the members of the staff of the Austrian For
eign Trade Commissioner for Korea. 

ARTICLE 20 

Students 

Payment which a student or business apprentice 
who is or was immediately before visiting a Con
tracting State a resident of the other Contracting 
State and who is present in the first-mentioned 
State solely for the purpose of his education or 
training receives for the purpose of his mainte
nance, education or training shall not be taxed in 
that State, provided that such paymentsarise from 
sources outside that State. 

ARTICLE21 

Other Income 

1. Items of income of a resident of a Contracting 
State, wherever arising, not dealt with in the fore
going Articles of this Convention sha1l be taxable 
only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply 
to income, other than income from immovable 
property as defined in paragraph 2 of Article 6, if 
the recipient of such income, being a resident of a 
Contracting State carries on business in the other 
Contractin'g State through a permanent establish
ment situated therein, and the right or property in 
respect of which the income is paid is effectively 
connected with such permanerit establishment. In 
such case the provisions of Article 7 shallapply. 

ARTICLE 22 

Capital 

1. Capital represented by immovable property 
referred to in Article 6, owned by a resident of a 
Contracting State and situated in the other Con
tracting State, may be taxed in that other State. 

2. Capital represented by movable property 
forming part of the business property of a perma
nent establishment which an enterprise of a Con
tracting Statehas in the other Contracting State 
may be taxed in that other State. 

3. Capital represented by ships and aircraft 
operated in international traffic by an enterprise of 
a Contracting State and movable property pertail!-

(4) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels sind auch 
anzuwenden im Fall. Koreas auf Vergütungen und 
Ruhegehälter, die von der Bank von Korea,der 
Export-Import Bank von Korea und der korea
nischen Handelsförderungsgesellschaft (Korea 
Trade Promotion Corporation) gezahlt werden 
und im Falle Österreichs auf Vergütungen oder 
Ruhegehälter, die von den österreichischen Han
delsdelegierten in Korea und an das Personal der 
Österreichischen Außenhandelsstelle in Korea 
gezahlt werden. 

ARTIKEL 20 

Studenten 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder 
Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat aus
schließlich zum Studium oder zur Ausbildung auf
hält und der im anderen Vertrags staat ansässig ist 
oder . dort unmittelbar vor der Einreise in den erst
genannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, 
sein Studium oder seine Ausbildung erhält, 'dürfen 
im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, 
sofern ,diese Zahlungen aus Quellen außerhalb die
ses Staates stammen. 

ARTIKEL 21 

Andere Einkünfte 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansäs
sigen Person, die in den vorstehenden Artikeln 
nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf 
ihre Herkunft nur in diesem 'Staat besteuert wer
den. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche 
aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des Arti
kels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in 
einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im ande
ren Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die 
Rechte oder Vermögenswerte, für die die Ein
künfte gezahlt werden, tatsächlich zu. dieser 
Betriebsstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 
anzuwenden. 

ARTIKEL 22 

Besteuerung des Vermögens 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Arti
kels 6, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, 
darf im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermö
gen einer Betriebsstätte ist, die ein iJnternehmen 
eines Vertrags staats im anderen Vertagsstaat hat; 
darf im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Seeschiffe und LuftfahrZeuge, die von einem 
Unternehmen eines Vertrags staats im internationa
len Verkehr betrieben werden sowie bewegliches 
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ing to the operation of s\lch ships and aircraft shall 
be taxable only in that Contracting State. 

4. All other elements of capital of a resident of a 
Contracting State shall be taxable only in that 
State. 

ARTICLE23 

Relief from Double Taxation 

1. In the case of a resident of Korea, double tax
ation shall be avoided as follows: 

Subject to the provision of Korean tax law 
regarding the allowance as a credit against Korean 
tax of tax payable in any country other than Korea 
(which shall not affect the general principle 
hereof), the Austrian tax payable (excluding in the 
case of a dividend, tax payable in respect of the 
profits out of which the dividend is paid) under the 
laws of Austria and in accordance with this Con
vention, whether directly or by deduction, in 
respect of income 'from sources within Austria shall 
be allowed as a credit against Korean tax payable 
in respect of that income. The credit shall not, how
ever, exceed that proportion of Korean tax which 
the income form sources within Austrian' bears to 
the entire income subject to Korean tax. 

2. In the case of a resident of Austria, double tax
ation shall be avoided as folIows: 

(a) Where a resident of Austria derives income or 
owns capital which, in accordance with the 
provisions of this Convention'may be taxed in 
Korea, Austria shall subject to the provisions 
of subparagraphs b) and d) exempt such 
income or capital from tax. 

(b) Where a resident of Austria derives items of 
income which, in accordance with the provi
sions of paragraph 2 of Articles 10, 11, 12 and 
paragraph 4 of Article 13 may be taxed in 
Korea, Austria shall allow as a deduction 
from the tax on the income of that resident an 
amount equal to the tax paid in Korea. Such 
deduction shall not, however, exceed that part 
of the tax, as. computed before the deduction 
is given which is attributable to such items of 
income derived from Korea. 

(c) For the application of subparagraph b), the 
term "tax paid in Korea" in respect of divi
dends, interest and' royalties and gains from 
the alienation of shares shall, notwithstanding 
any tax exemption or reduction under Korean 
laws or this Convention, be deemed to have 
beeil 15 per'cent of the gross amount of such 
dividends, interest and royalties, or of such 
gams. 

. Vermögen, das dem Betrieb dieser Seeschiffe oder 
L'uftfahrzeuge dient, düden nur in diesem Ver
tragsstaat besteuert werden. 

( 4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem 
Vertrags staat ansässigen Person dürfen nur in die
sem Staat besteuert werden. 

ARTIKEL 23 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

(1) Bei einer in Korea ansässigen Person wird die 
Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

Nach Maßgabe der koreanischen Steuergesetz
gebung über die Anrechnung der in einem anderen 
Land als Korea zu zahlenden Steuer auf die korea
nische Steuer (die die, nachstehenden allgemeinen 
Grundsätze nicht beeinträchtigen soll) wird die 
nach österreichischem Recht und in Übereinstim
mung mit diesem Abkommen für Einkünfte aus 
österreich ischen Quellen unmittelbar oder im 
Abzugsweg zu zahlende österreichische Steuer 
(ausgenommen im Falle einer Dividende die Steuer 
auf Gewinne, aus denen die Dividende gezahlt 
wird) auf die für diese Einkünfte zu zahlende 
koreanische Steuer angerechnet. Die Anrechnung 
dad jedoch den Teilbetrag der koreanischen Steuer 
nicht übersteigen, der sich zum Gesamtbetrag ver
hält wie die Einkünfte aus Quellen innerhalb Öster
reichs zu den gesamten der koreanischen Steuer 
unterliegenden Einkünften. 

(2) Bei einer in Österreich ansässigen Person 
wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

a) Bezieht eine in Östel,"reich ansässige Person 
Einkünfte oder hat sie Vermögen und düden 
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach 
diesem Abkommen in Korea besteuert wer
den, so nimmt Österreich vorbehaltlich der 
lit. bund d diese Einkünfte oder dieses Ver
mögen von der Besteuerung aus. 

b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person 
Einkünfte, die nach Artikel 10 Abs. 2, 11, 12 
und Artikel 13 Abs. 4 in Korea besteuert wer
den dürfen, so rechnet Österreich auf die vom 
Einkommen dieser Person zu erhebende 
Steuer den Betrag an, der der in Korea 
gezahlten Steuer entspricht. Der anzurech
nende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 
Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkom
men nicht übersteigen, der auf die aus Korea 
bezogenen Einkünfte entfällt. 

c) Für die Anwendung der lit. b ist die von Divi
denden, Zinsen, Lizenzgebühren und Veräu
ßerungsgewinnen von Aktien in Korea erho
bene Steuer, ungeachtet einer Steuerbefreiung 
oder Steuerermäßigung nach koreanischem 
Recht oder gemäß diesem Abkommen, mit 15 
vom Hundert des Bruttobetrags der Dividen
den, Zinsen, Lizenzgebühren oder der Veräu
ßerungsgewinne anzusetzen. 
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(d) Where in accordance with any provision of 
'the Convention income derived orcapital 
owned by a resident of Austria is ex:empt from 
tax in Austria, Austria may nevertheless, in 
calculating the amount of tax on the remain
ing income or capital of such resident, take 
intoaccount the exempted income or capital. 

ARTICLE 24 

N on-Discrimination 

1. Nationals of a Contracting State shall not be 
subjected in the other Contracting State to any tax
ation or any requirement connected therewith, 
which is other or more burdensome than the taxa
tion and connected requirements to which nation
als of that other State in the same circumstances are 
or may be subjected. This provision shall, notwith
standing the provisions of Article 1, alsoapply to 
persons who are not residents of one or both of the 
Contracting States. 

2. The taxation on a permanent establishment 
which an enter:prise of a Contracting Stare has in 
the other Contracting State shall not be less favour
ably levied in that other State than the taxation lev
ied on enterprises of that other State carrying on 
the same activities. This provision shall not be con
strued as obliging a Contracting State to grant to 
residents of the other Contracting State any per
sonal allowances, reliefs and reductions for taxa
tion purposes on account of civil status or family 
responsibilities which it grants to its own residents. 

3. Except where the provisions of Article 9, para
graph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, 
apply, interest, royalties and other disbursements 
paid by an enterprise of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State shall, for 
the purpose of determining the taxable profits of 
such enterprise, be deductible under the same con
ditions as if they had been paid to a resident of the 
first mentioned State. Similarly, any debts of an 
enterprise of a Contracting State to a resident of 
the other Contracting State shall, for the purpose 
of determining the taxable capital of such enter
prise, bedeductible under the same conditions as if 
they had been contracted to a resident of the first
mentioned State. 

4. Enterprises of a Contracting State, thf:! capital 
of which is wholly or partly owned or controlled, 
directly or indirectly, by one or more residents of 
the other Contracting State, shall not be subjected 
in the first-mentioned State to any taxationor any 
requirement connected therewith which is other or 
m'ore burdensome than the taxation and.connected 
requirements to which other similar enterprises of' 
the first-mentioned State are or may be subjected. 

d) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich 
.ansässigen Person, die nach dem Abkommen 
von der Besteuerung in Österreich auszuneh
men sind, dürfen gleichwohl in Österreich bei 
der Festsetzung der Steuer für das übrige Ein
kommen oder Vermögen der Person einbezo
gen w~rden. 

ARTIKEL 24 

Gleichbehandlung 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen 
im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unter
worfen werden, die anders. oder belastender ist als 
die Besteuerung und die damit zusammenhängen
den Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des 
anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unter
worfen sind oder unterworfen werden können. 
Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 
auch für Personen, die in keinem Vertragsstaat 
ansässig sind. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein 
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Ver
tragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungün
stiger' sein als die Besteuerung von Unternehmen 
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit aus
üben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte sie einen Vertrags staat, den im anderen 
Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibe
träg.~, -vergünstigungen und ~ermäßigungen auf 
Grund des Personenstandes oder der Familienla
sten zu g'ewähren, die er seinen ansässigen Perso
nen gewährt. 

(3) Sofern nicht Artikel 9, Artikel1! Absatz 7 
oder Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, sind Zin
sen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein 
Unternehmen eines Vertrags staats an eine im ande
ren Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der 
Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses 
Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie 
Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansäs
sige Person zum Abzug zuzulassen. Dementspre
chend sind Schulden, die ein Unter:nehmen eines 
Vertrags staats gegenüber einer im anderen Ver
tragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung 
des steuerpflichtigen Vermögens dieses U nterneh
mens unter den gleichen Bedingungen wie Schul
den gegenüber einer im erstgenannten Staat ansäs
sigen Person zum Abzug zuzulassen. 

(4) Unternehmen eines Vertrags staats, deren 
Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittel
bar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Per
son oder mehreren solchen Personen gehört oder 
ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten 
Staat keiner Besteuerung oder damit zusammen
hängenden Verpflichtung unterworfen werden, die 
anders oder belastender ist als die Besteuerung und 
die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, 
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5. The provisions of this Artide shalI, notwith
standing the provisions of Artide 2, apply to taxes 
of every kind and description. 

ARTICLE 25 

Mutual Agreement Procedure 

1. Where a person considers that the actions of 
one or both of the C~ntracting States result or will 
result for hirn in taxation not in accordance with 
the provisions of this Convention, he may, irrespec
tive of the remedies provided by the domestic law 
of those States, present his case to the competent 
authority of the Contracting State of which he is a 
resident or, if his case comes under paragraph 1 of 
Artide 24, to that of the Contracting State of which 
he is anational. The case must be presented within 
three years from the first notification of the action 
resulting in taxation not in accordance with the 
provisions of the Convention. 

2. The competent authority shall endeavour, if 
the objection appears to it to be justified and if it is 
not itself able to arrive at a satisfactory solution, to 

resolve the case by mutual agreement with the 
competent authority of the other Contracting State, 
with a view to the avoidance of taxation which is 
not in accordance with the Convention. Any agree
ment reached shall be implemented notwithstand
ing any time limits in the domestic law of the Con
tracting States. 

3. The competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to resolve by Iputual agree
ment any difficuldes or doubts arising as to the 
interpretation or application of the C~mvention. 
They mayaiso consult together for the elimination 
of double taxation in cases not provided for in the 
Convention. . .. 

4. The competent authorities of the Contracting 
States may communicate with each other directly 
for the purpose of reaching an agreement in the 
sense of the preceding paragraphs. When it seems 
advisable in order to reach agreement to have an 
oral exchange of opinions, such exchange may take 
place through a Commission consisting of represen
tatives of the competent authorities of the Con
tracting States. 

ARTICLE 26 

Exchange of Information 

1. The competent authorities of the Contracting 
States shall exchange such information as is neces~ 

denen ~ndere ähnliche U nrernehmen des erstge
nannten Staates unterworfen sind oder unterwor
fen werden können. 

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 
für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

ARTIKEL 25 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine Person der Auffassung, daß Maßnah
men eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaa
ten für sie zu einer Besteuerung führen odedühren 
werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so 
kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatli
chen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmit
tel ihren Fall der zuständigen Behörde des Ver
tragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr 
Fall von Artikel24 Absatz 1 erfaßt wird, der 
zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbrei
ten, dessen Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muß 
innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mittei
lung der Maßnahme unterbreitet werden, die zu 
einer dem Abkommen nicht entsprechenden 
Besteuerung führt. . 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung 
für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird 
sie sich bemühen, den Fall durch. Verständigung 
mit der zuständigen Behörde des anderen Vertrags
staats so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die 
Verständigungs regelung ist ungeachtet der Fristen 
des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten 
durchzuführen. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa
ten werden' sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung 
des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Ein
vernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemein
sam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung 
in Fällen vermieden werden kann, die im.Abkom~ 
men nicht behandelt sind. ' 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa-' 
ten können zur Herbeiführung einer Einigung im 
Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar mit
einander verkehren. Erscheint ein mündlicher Mei
nungsaustausch für die Herbeiführung der Eini
gung zweckmäßig, so kann. ein solcher Meinungs
austausch in einer Kommission durchgeführt wer
den, die aus Vertretern der zuständigen Behörden 
der Vertragsstaaten besteht. 

ARTIKEL 26 

Informationsaustausch 

(1) Die 'zuständigen Behörden der Vertragsstaa
ten tauschen die Informationen aus, die zur Durch-
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sary for carrying out the provisions of this Conven
tion. The exchange of information is not restricted 
by Article 1. Any information received by a Con
tracting State shall be treated as secret in the same 
manner as information obtained under the domes
tic laws of that State and shall be disclosed only to 
persons or authorities (including courts and admin
istrative bodies) involved in the assessment or col
lection 'of, the enforcement' or prosecution in 
respect of, or the determination of appeals in rela
tion to, the taxes covered by the Convention. Such 
persons or authorities shall use the information 
only for such ·purposes. They may disclose the 
information in public court proceedings or in judi
cial decisions. 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as to impose on a Contracting 
State the obligation: 

(a) to carry out administrative measures at var
iance with the laws and adininistrative prac
tice of that or of the other Contracting State; 

(b) to supply infon:nation which is not obtainable 
under the laws or in the normal course cf the 
administration of that or of the other Con
tracting State; 

(c) to supply information which would disclose 
any trade, business, industrial, commercial or 
professional secret or tdde process, or infor
mation, the disclosure of which would be con
trary to public policy (ordre public). 

ARTICLE 27 

Diplomatie Agents and Consular Offieers 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal 
privileges of persons under the general rules of 
internationallaw or under the provisions of special 
agreements. 

ARTICLE 28 

Enter ioto Force 

1. This Convention shall be ratified and the 
instruments of ratification shall be exchanged at 
Vienna as soon as possible. 

2. The Convention shall enter into force on the 
first day of the third month next following that in 
which the exchange of the instrumentsof ratifica
tion, takes place and it~ provisions shall have effect 

(a) in Korea: 
(i) in respect of tax withheld at the source on 

amounts paid or credited to non-residents 
on or after the first day ,of January of the 
calendar year next following that in 

führung dieses Abkommens erforderlich sind. Der 
Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht ein
geschränkt. Alle Informationen, die ein Vertrags" 
staat erhalten hat, sind ebenso geheimzuhalten wie 
die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses 
Staates beschafften Informationen und dürfen nur 
den Personen oder Behörden (einschließlich der 
Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugäng
lich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder 
Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung 
oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hin
sichtlich der unter das Abkommen fallenden Steu
ern befaßt sind. Diese Personen oder Behörden 
'dürfen die Informationen nur für diese Zwecke ver
wenden. Sie dürfe rn die Informationen in emem 
öffentlichen Gerichtsverfahren oder meiner 
Gerichtsentscheidung offenlegen. 

(2) Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als ver
pflichte er einen Vertragsstaat, 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die 
von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertragsstaats abwei - -
ehen; . 

b) Informationen zu erteilen, die nach den 
Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsver
fahren dieses oder des anderen Vertragsstaats 
nicht beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, 
Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis 
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben wür
den oder. deren Erteilung dem Ordre public 
widerspräche. . 

ARTIKEL 27 

Diplomaten und Konsularbeamte 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen 
Vorrechte, die Personen nach den allgemeinen 
Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonde
rer Übereinkünfte zustehen. 

ARTIKEL 28 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; 
die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 
möglich in Wien ausgetauscht. 

(2) Das Abkommen tritt am 1. Tag des dritten 
Monats in Kraft, das dem .Monat folgt, in dem der 
Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist" 
und seine Bestimmungen fino.en Anwendung 

a) in Korea: 
i) in bezug auf an der Quelle erhobene 

Steuern auf die Beträge, die alt]: oder nach 
dem 1. Jänner des Kalenderjahres, das 
dem Kalenderjahr folgt, in dem die Rati-
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which the exchangeof the instruments of 
ratification takes place; and 

(ii) in respect of other taxs for taxation years 
beginning on or after the first day of Jan
uary of the calendar year next following 
that in which the exchange of the instru
ments of ratification takes place; 

(b) in Austria: I 

(i) in respect of tax withheld at the source on 
amounts paid on or after the first day of 
January in the calendar year next follow
ing that in which the exchange of the 
instruments of ratification takes plar;::e; 
and 

(ii) in respect of other tax for taxation years 
beginning on or after the first day of Jan
uary in the calendar year next following 
that in which the exchange of the instru
ments of ratification takes place. 

ARTICLE 29 

Termination 

This Convention shall remain in force inddi
nitely but either of the Contrar;::ting States may, on 
or before the thirtieth day of June in any calendar 
year from the fifth year following that in which the 
instruments of ratification have been exchanged, 
give to the other Contracting State, through diplo
m'atic channels, written notice of termination and, 
in such event, this Convention shall cease to have' 
effect 

(a) in Korea: 
(i) in respect of tax withheld at the source on 

amounts paid or credited to non-residents 
on or after the first day of January in the 
calendar year next following that in 
which the notice is given; and 

(ii) in respect of other taxes for taxation 
years beginning on or after the first day 
of Jailuary in the calendar year next fol
lowing that in which the notice is given; . 

(b) in Austria: 
(i) in respect of tax withheld at the source on 

amounts paid on or after the first day of 
January in the calendar year next follow
ing that in which the notice is given; and 

(ii) in respect of other tax for taxation years 
beginning on or after the first day of Jan
uary in the calendar year next following 
that in which the notice is given. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
being duly authorised thereto have signed this Con
vention. 

fikationsurkunden ausgetauscht wurden, 
an nichtansässige Personen gezahlt oder 
gutgeschrieben werden; und 

ii) in bezug auf andere Steuern auf die 
Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Jänner des Kalenderjahres beginnen, 
das dem Kalenderjahr folgt, in dem der 
Austausch der Ratifikationsurkunden 
erfolgt ist; 

b) in Österreich: 
i) in bezug auf an der Quelle erhobenen 

Steuern auf die Beträge; die am oder nach 
dem 1. Jänner des Kalenderjahres, das 
dem Kalenderjahr folgt, in dem der Aus
tausch der Ratifikationsurkunden erfolgt 
ist, bezahlt werden; und 

ii) in bezug auf andere Steuern auf die 
Steuerj ahre, die am oder nach dem 
1. Jänner des Kalenderjahres beginnen, 
das dem Kalenderjahr folgt, in dem der 
Austausch der Ratifikationsurkunden 
erfolgt ist. 

ARTIKEL 29 

Kündigung 

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in 
Kraft, kann aber von jedem Vertragsstaat am oder 
vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach 
Ablauf von fünf Jahren nach dem Jahr, in dem der 
Austausch der Ratifikationsurkunden stattgefunden 
hat, durch eine dem anderen Vertrags staat ,auf 
diplomatischem Weg zuzustellende schriftliche 
MitteUung gekündigt werden. In diesem Fall findet 
das Abkommen nicht mehr Anwendung: 

a) in Korea: 
i) in bezug auf an der Quelle erhobene 

Steuern auf die Beträge, die am oder nach 
dem 1. Jänner des auf die Kündigung fol
genden Kalenderjahres an nichtansässige 
Personen gezahlt oder gutgeschrieben 
werden; und 

ii) in bezug auf andere Steuern auf die 
Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Jänner des auf die Kündigung folgen
den Kalenderjahres beginnen; 

b) in Österreich: 
i) in bezug auf an der Qu~lle erhobene 

Steuern auf die Beträge, die am oder nach 
dem 1. Jänner des auf die Kündigung fol
genden Kalenderjahres gezahlt werden; 
und 

ii) in bezug auf andere Steuern auf die 
Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Jänner des auf die Kündigung folgen
den Kalenderjahres beginnen. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmäch
tigten dieses Abkommen unterzeichnet. 
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DONE in duplicate at Seoul this 8th day of 
October of the year one thousand nine hundred 
and eightyfive in the English language. 

For the Republic of Austria: 
Dr. Franz Vranitzky 

For the Republic of Korea: 
Lee Won-Kyung 

PROTOCOL 

At the moment of signing the Convention 
between the Republic of Austria and the Republic 
of Korea for the Avoidance of Double Taxation 
and the Prevention of Fiscal Evasion with respect 
to Taxes on Income and on Capital, the under
signed have agreed that the following provisions 
shall form an integral part of the Convention. 

1. In. respect of subparagraph a) of paragraph 3 
of Article 2 of the Convention,it isunderstood that 
the Convention shall apply to the Korean defense 
tax. where charged by reference to the income tax 
or the corpora ti on tax. 

2. In respect of paragraph 1 of Article 8, profits 
from the operation of vessels engaged in fishing, 
dredging or hauling activities shall be treated as 
income falling und er this paragraph. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned 
have signed this Protocol which shall have the same. 
force andvalidity as if it were inserted word by 

,word in the Convention. 

DONE in duplicate at Seoul this 8th day of 
October of the year one thousand nine hundred 
and eightyfife in the English language. 

For the Republic of Austria: 
Dr. Franz Vranitzky 

For the Republic of Korea: 
Lee Won-Kyung 

GESCHEHEN in zweifacher Ausfertigung in 
Seoul am 8. Oktober 1985 in englischer Sprache. 

Für die Republik Österreich: 
Dr. Franz Vranitzky 

Für die Republik Korea: 
Lee Won-Kyung 

PROTOKOLL 

Anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Repu
blik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung und zur Verhinderung der Steuerumgehurig 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen sind die Unterzeichneten überein
gekommen, daß die nachstehenden Bestimmurigen 
Bestandteil des Abkommens sind. 

1. In bezug auf Artikel 2 Absatz 3 lit. awird 
davon ausgegangen, daß das Abkommen für die 
koreanische Verteidigungsabgabe gilt, soweit sie im 
Verhältnis zur Einkommensteuer oder Zur Körper
schaftsteuer erhoben wird. 

2. In bezug auf Artikel 8 Absatz 1 sollen Ein-· 
künfte aus dem Betrieb von Seeschiffen, die zum 
Fischfang, zum Fangen mit Schleppnetzen oder 
Zugnetzen verwendet werden, als Einkünfte behan
delt werden, die unter diesen Absatz fallen. 

ZU URKUND DESSEN haben die Unterfertig
ten dieses Protokoll, das in gleicher Weise verbind
lich und gültig sein soll, als ob es Wort für Wort in 
da~ Abkommen aufgenommen wäre, unterzeichnet. 

GESCHEHEN in Seoul in zwei Urschriften am 
8. Oktober 1985 in englischer Sprache. 

Für die Republik Österreich: 
Dr. Franz Vranitzky 

Für die Republik Korea: 
Lee Won-Kyung 
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VORBLATT 

Problem: 

Die Überschneidung der nationalen Besteuerungsansprüche führt zu internationalen Doppelbesteue
rungen, die für den betroffenen Abgabepflichtigen unerwünschte Härten zur Folge haben. 

Ziel: 

Durch ein internationales Abkommen soll diese Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom' 
Einkommen und vom Vermögen im Verhältnis zu Südkorea für die Zukunft ausgeschaltet werden und die 
steuerlichen' Hemmnisse für eine fortschreitende Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
beseitigt werden. . 

Inhalt: 

Das 1;:>oppelbesteuerungsabkommen orientiert sich inhaltlich an Grundsätzen, die vom Fiskalkomitee 
der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OE CD) erarbeitet wurden und 
mittlerweile internationale Anerkennung gefunden haben. 

Alternativen: 

Der Doppelbesteuerung könnte auch durch unilaterale Maßnahmen (§ 48 der Bundesabgabenord
nung, BGB!. Nr. 194/1961, in der geltenden Fassung) begegnet werden. Derartige Maßnahmen könnten 
keine Mind~rung des Besteuerungsrechtes der anderen Staaten erzwingen und sind zudem mit teilweise 
sehr mühevollen Nachweisproblemen für' den Steuerpflichtigen behaftet. 

Der Abschluß eines Doppelbesteuerungsabkommens gibt die Möglichkeit, für österreichische Unter
nehmer Reduzierungen der südkoreanischen Steuern zu sichern und damit au<;:h eine gerechtere Auftei
lung der Lasten der Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Vertragsstaaten zu bewirken und einen 
Anreiz für die österreichische Exportwirtschaft zu bieten. 

Kosten: 

Es sind keine nennenswerten Kosten zu erwarten. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Republik Korea zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen ist ein gesetzän
dernder Staatsvertrag und bedad daher der Geneh
migung des Nationalrates gemäß Art. SO Abs. 1 
B-VG. Er hat nicht politischen Charakter und ent
hält weder verfassungsändernde noch verfassungs
ergänzende Bestimmungen. Alle seine Bestimmun

,gen sind zur unmittelbaren Anwendung, im inner
staatlichen Bereich ausreichend determiniert, sodaß 
eine Beschlußfassung gemäß Art. SO Abs. 2 B-VG 
nicht erforderlich ist .. Mit dem Inkrafttreten des 
Staatsvertrages werden im wesentlichen keine 
finanziellen und keine personellen Wirkungen ver
bunden sein. Zwischen Österreich und der Repu
blik Korea bestand bisher kein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen. Um die fortschreitende Entwicklung 
der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Österreich und der Republik Korea' nicht durch 
steuerliche Hemmnisse zu gefährden, erwies sich 
der Abschluß des gegenständlichen Vertrages als 
erforderlich. 

Es haben daher erstmals im März 1984 in Wien 
Verhandlungen zum Abschluß eines Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Repu
blik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteue-' 
rung und zur Verhinderung der Steuerumgehung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen,und 
vom Vermögen stattgefunden. Die Verhandlungen 
wurden im Juli 1984 in Seoul abgeschlossen. Das 
Abkommen wurde am 8. Oktober 1985 in Seoul 
unterzeichnet. 

Das vorliegende Abkommen folgt in seinem Auf
bau im wesentlichen dem vom Fiskalkomitee der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) ausgearbeiteten Muster
abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung des Einkommens Urid des Vermögens. Das 
Abkommen entspricht somit inhaltlich durchaus 
der im Verhältnis zu anderen Staaten verfolgten 
österreichischen Vertragspraxis. 

Die Doppelbesteuerung wird durch das Abkom
men von seiten Österreichs grundsätzlich nach der 
sogenannten "Befreiungsmethode" beseitigt, dh. 
daß die Einkünfte, die nach den Bestimmungen des 
Abkommens in der Republik Korea besteuert wer
den dürfen, in Österreich von der Besteuerung aus
genommen werden. Koreanischerseits erfolgt die' 
Beseitigung der Doppelbesteuerung hingegen nach 
der sogenannten "Anrechnungsmethode", dh. daß 
die Einkünfte, die nach den Bestimmungen des 
Abkommens in Österreich besteuert werden dür
fen, auch der Besteuerung in der Republik Korea 
unterzogen werden, jedoch unter Anrechnung der 
auf diese Einkünfte entfallenden österreichischen 
Quellensteuer. 

n. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 : 

Das Abkommen ist ohne Rücksicht auf die 
Staatsangehörigkeit auf natürliche und juristische 
Personen anzuwenden,. die in einem der beiden 
Vertragsstaaten gemäß Art. 4 ansässig sind: 

Zu Artikel 2: 

In sachlicher Himlcht gilt das Abkommen für 
alle in beiden Vertragsstaaten derzeit in Geltung 
stehenden oder künftig erhobenen Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen. 

Zu Artikel 3: 

Dieser Artikel enthält die in Döppelbesteue
rungsabkommen üblichen Begriffsumschreibungen. 

Zu Artikel 4: 

Diese Bestimmungen enthalten die iri österreichi
sche Doppelbesteuerungsabkommen regelmäßig 
aufgenommene Umschreibung des Begriffes der 
Ansässigkeit (Abs. 1) sowie die Lösung von Ansäs
sigkeitskonflikten bei natürlichen Personen 
(Abs.2). Abs.3 enthält Regelungen zur Vermei
dung von Ansässigkeitskonflikten im Fall von juri
stischen Personen. 
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Zu Artikel 5: 

Dieser Artikel enthält die Umschreibung des 
Begriffes "Betriebsstätte" ; die Definition folgt 
jenen Umschreibungen, die in fast allen neueren 
österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen 
enthalten sind. Bauausführungen und Montagen 
werden nach zwölfmonatiger Dimer als Betriebs
stätte gewertet. 

Zu Artikel 6: 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen werden 
in Übereinstimmung mit der internationalen Praxis 
in dem Staat besteuert, in dem sich das betreffende 
Vermögen befindet. 

Zu Artikel 7: 

Für die Auf teilung der Besteuerungsrechte an 
gewerblichen Gewinnen gilt im allgemeinen die 
international übliche Aufteilungsregel, derzufolge 
gewerbliche Gewinne, die ein Unternehmen eines 
Vertrags staats aus dem anderen Vertragsstaat 
bezieht, dort nur insoweit besteuert werden dürfen, 
als sie einer in diesem Staat gelegenen Betriebs
stätte zurechenbar sind. Hiefür sind der Betriebs
stätte jene Gewinne zuzurechnen, die sie unabhän
gig von dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte sie 
ist, hätte erzielen können. Dieser Grundsatz ist 
nach der ausdrücklichen Vorschrift des Abs. 7 auch 
auf stille Gesellschaften 'anzuwenden. 

Zu Artikel 8: 

Diese B.estimmungen sehen im wesentlichen in 
Anlehnung an die international übliche Zuteilung 
der Besteuerungsrechte vor, daß Gewinne aus dem 
Betrieb von Schiffen oder Luftfahrzeugen im inter
nationalen Verkehr nur in dem Staat besteuert wer
den dürfen, in dem das Unternehmen seinen Sitz 
hat. Daneben wird im Rahmen dieser Bestimmun
gen für derartige internationale Verkehrsleistungen 
eine Umsatzsteuerbefreiung eingeräumt. 

Zu Artikel 9: 

Dieser Artikel befaßt sich mit verbundenen 
Unternehmen (Mutter- und Tochtergesellschaften 
sowie Gesellschaften unter gemeinsamer Kon
trolle); er sieht vor, daß in diesen Fällen die Steuer
behörden eines Vertrags staats Gewinnberichtigun
gen vornehmen dürfen, wenn wegen der besonde
ren Beziehungen zwischen den Unternehmen nicht 
die tatsächlich in diesem Staat entstandenen steuer
lichen Gewinne ausgewiesen werden. 

Zu Artikel 10, 11 und 12: 

Das Besteuerungsrecht für Dividenden, Zinsen 
und- Lizenzgebühren wird in diesen Artikeln grund-

sätzlich dem Vertrags staat zugeteilt, in dem der 
Nutzungsberechtigte ansässig. ist (Wohnsitzstaat). 
Daneben wird· auch dem Quellenstaat ein bei Divi
denden auf 10 (Schachteldividenden) bzw. 15 vom 
Hundert, bei Zinsen auf 10 vom Hundert und bei 
Lizenzgebühren auf 10 vom Hundert einge
schränktes .Besteuerungsrecht eingeräumt. 

Das Quellenbesteuerungsrecht für Zinsen wird 
bei bestimmten Exportdarlehen kraft besonderer 
Regelung beseitigt. Fließen die vorgenannten Ein
künfte einer im Quellenstaat gelegenen Betriebs
stätte zu, so sind sie als Teil des Gewinnes der 
Betriebsstätte zu besteuern. 

Zu Artikel 13: 

Dieser Artikel enthält die international üblichen 
Regelungen für die Besteuerung der Gewinne aus 
Vermögensveräußerungen. 

Zu Artikel 14: 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit, die eine in 
einem Vertrags staat ansässige Person aus dem 
anderen Vertragsstaat bezieht, dürfen dort nur 
besteuert werden, wenn sie entweder einer in die
sem Staat gelegenen festen, für die Berufsausübung 
dienenden Einrichtung zuzurechnen sind oder 
wenn sich diese Person im anderen Vertragsstaat 
mindestens 183 Tage im Kalenderjahr aufhält. 

Zu Artikel 15,18 und 19: 

In diesen Artikeln ist die Auf teilung der Besteue
rungsrtchte an Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit geregelt. Nach Art. 15 werden private Aktiv
bezüge (das sind Aktivbezüge, die nicht .unter 
Art. 19 fallen) im allgemeinen in jenem Staat 
besteuert, in dem die betreffende Tätigkeit ausge
übt wird (Quellenstaat). Art. 15 Abs.2 enthält die 
international übliche Ausnahmebestimmung für 
kurzfristige Auslandstätigkeit. 

Das Besteuerungsrecht für private Ruhebezüge 
(das sind solche, die nicht unter Art. 19 fallen) ist 
gemäß Art. 18 grundsätzlich dem Wohnsitzstaat 
zugeteilt. 

I 

Aktiv- und Ruhebezüge, die aus öffentlichen 
Kassen geleistet werden, dürfen gemäß Art. 19 
grundsätzlich nur in jenem Staat besteuert werden, 
in dem sich die auszahlende öffentliche Kasse 
befindet. Diese Bezüge dürfen jedoch nur im ande
ren Staat besteuert werden, falls die Dienste in die
sem anderen Staat geleistet werden, der Empfänger 
dort ansässig ist und die Staatsangehörigkeit dieses 
anderen Staates besitzt. 
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Zu Artikel 16: 

Das Besteuerungsrecht für Aufsichtsratsbezüge 
wird nach international üblichen Grundsätzen dem 
Vertragsstaitt zugeteilt, in dem die Gesellschaft 
ihren Sitz hat, die die Aufsichtsratsbezüge ausbe-
zahlt. . 

Zu Artikel 17: 

Das Besteuerungsrecht für Einkünfte aus selb
ständiger oder nichtselbständiger Arbeit von Künst
lern und Sportlern steht ausschließlich dem Ver
tragsstaat zu, in dem die künstlerische oder sportli
che Tätigkeit ausgeübt wird. 

Fließen die unter Art. 17 fallenden Einkünfte 
nicht den Künstlern oder Sportlern persönlich, son
dern einer anderen Person (zB im Fall der Ein
schaltung sogenannter "Künstlervermietungsgesell
schaften") zu, so dürfen diese Einkünfte nach der 
ausdrücklichen _ Regelung des Abs. 2 in dem Staat 
besteuert werden, in dem die persönliche Tätigkeit 
des Künstlers oder Sportlers erbracht wurde (soge
nannter "Künstlerdurchgriff"). 

Zu Artikel 20: 

Dieser Artikel enthält Begünstigungen für Stu
denten und Ferialpraktikanten, die in den bilatera
len steuerlichen Beziehungen Österreichs zu vielen 
Staaten im wesentlichen bereits angewendet -wer
den. 

Zu Artikel 21 : 

Durch diese Bestimmung wird dem Wohnsitz
staat des Einkommensempfängers das Besteue
rungsrecht an allen Einkommensteilen zugewiesen, 
für die im Abkommen keine besondere Zuteilungs
regel vorgesehen ist. 

Zu Artikel 22: 

Dieser Artikel enthält die Zuteilungsregeln für 
die Besteuerung des Vermögens. 

U nbewegliches Vermögen (Abs. 1) und bewegli
ches Betriebsvermögen (Abs. 2) ist ausschließlich in 
dem Vertragsstaat zu besteuern, in dem dieses Ver
mögen liegt bzw. in dem sich die Betriebsstätte 
befindet, der das Vermögen zugehört. 

Abs. 3 stellt eine korrespondierende Bestimmung 
zu Art. 8 dar, derzufolge Seeschiffe und Luftfahr
zeuge, die im internationalen Verkehr eingesetzt 
sind, sowie zugehörige bewegliche Vermögens
werte nur in jenem Staat besteuert werden dürfen, 
in dem die Person ansässig ist, die das Verkehrsun
ternehmen betreibt. 

Alles andere Vermögen ist gemäß Abs.4 dem 
Wohnsitzstaat zur Besteuerung zugeteilt. 

Zu Artikel 23: 

In diesem Artikel werden die Methoden festge
legt, nach denen die Doppelbesteuerung vermieden 
wird: 

Öste~reich wendet im allgemeinen die Befrei
ungsmethode unter Progressionsvorbehalt an. Dar
nach nimmt Österreich alle Einkünfte, für die nach 
den betreffenden Artikeln Korea das Besteuerungs
recht zugeteÜt ist, von seiner Besteuerung aus, 
allerdings unter dem Vorbehalt, daß die auszu
scheidenden - Einkünfte in Österreich für die 
Berechnung des auf die übrigen Einkünfte entfal
lenden Steuersatzes angesetzt-werden dürfen. 

Für Zwecke der Anrechnung koreanischer Quel
lensteuer von Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren 
und Veräußerungsgewinnen wird in Österreich 
ansässigen Empfängern gemäß Abs. 2 lii. c "match
ing-credit" in Höhe von 15 vom Hundert einge~ 
räumt. 

In Korea wird im allgemeinen die Anrechnungs- -
methode angewendet. Darnach dürfen in Korea 
Einkünfte, für die nach den entsprechenden Arti
keln Österreich das Besteuerungsrecht zugeteilt ist, 
der dortigen Besteuerung unterzogen werden; die 
von diesen Einkünften entrichtete österreichische 
Quellensteuer wird jedoch auf den Teil der korea
nischen Steuer angerechnet, der auf die in Öster
reich besteuerten Einkünfte entfällt. 

Zu Artikel 24: 

Dieser Artikel enthält die international üblichen 
Regelungen über das Verbot von Diskriminierun
gen aus Gründen der Staatsangehörigkeit (Abs. 1) 
oder der Kapitalbeteiligung (Abs.4); desgleichen 
ist eine Diskriminierung von Betriebsstätten von 
Unternehmen des anderen Vertragsstaats gegen
über Unternehmen des eigenen Vertragsstaats 
untersagt (Abs. 2). 

Zu Artikel 25: 

Die Vorschriften dieses Artikels enthalten die 
international üblichen Grundsätze über das in 
Streit- oder Zweifelsfällen durchzuführende Ver
ständigungsverfahren. 

Zu Artikel 26: 

Durch diese Bestimmungen verpflichten sich die 
beiden Vertragsstaaten, alle Auskünfte auszutau
schen, die für die richtige Durchführung des 
Abkommens erforderlich sind. 
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'Zu Artikel 27: 
Dieser Artikel enthält Bestimmungen klarstellen

der Natur über das Verhältnis des Doppelbesteue
rungsabkommens zu völkerrechtlich privilegierten 
Personen. 
Zu Artikel 28 und 29: 

Diese Bestimmungen betreffen den zeitlichen 
Anwendungsbereich des Doppelbesteuerungsab
kommens. 

Zum Protokoll 

Durch das Protokoll wird der sachliche Anwen
dungsbereich des Abkommens auf die ~oreanis~he 
Verteidigungsabgabe ausgedehnt. Weiters wIrd 
festgelegt, daß das Besteuerungsrech~ für Einkünfte 
aus der· Hochseefischerei gemäß ArtikelS Absatz 1 
des Abkommens dem Staat zugeteilt ist, in dem das 
Unternehmen seinen Sitz hat. 
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